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Kantonale Verfassungsinitiative 
«Für eine kantonale Behindertengleichstellung»

Das Baselbieter Volk beschliesst: 
Die unterzeichnenden, im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigten Personen stellen, gestützt auf § 28 Absätze 1 und 2 der Kantonsverfassung, das formulierte Begehren:

Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für die Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar 
nach Art. 281 beziehungsweise Art. 282 des Strafgesetzbuches. Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, die Initiative mit 
der Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen:     
Mitglieder des Initiativkomitees: Francesco Bertoli (Präsident Behindertenforum, Rollstuhlfahrer), Hohenrainstrasse 26a, 4133 Pratteln; Walter Beutler (Präsident Vereinigung 
Cerebral Basel), Obere Gasse 6, 4144 Arlesheim; Marcel W. Buess (Vizepräsident Behindertenforum, Präsident IVB Behindertenselbsthilfe bB), Landstrasse 17, 4452 Itingen; 
Sabina Dollinger (Leiterin Geschäftsstelle Vereinigung Cerebral Basel), Hofmattweg 3, 4144 Arlesheim; Partick Lautenschlager (Sozialarbeiter, Präsident Gehörlosen- 
Fürsorgeverein der Region Basel) Baslerstrasse 356, 4123 Allschwil; Regula Meschberger (Landrätin SP, ehem. Präsidentin Procap BL), Riehenstrasse 20, 4127 Birsfelden;  
Georges Thüring (Landrat SVP, Vorstand IVB Behindertenselbsthilfe bB), Paradiesreben 1A, 4203 Grellingen; Marina Ribeaud (Visuellpädagogin, Verlagsleiterin fingershop.ch, 
gehörlos) Baslerstrasse 356, 4123 Allschwil; Alain Tüscher (EVP-Landrat, Unternehmer), Sappetenstrasse 22, 4416 Bubendorf; Meral Yldiz (Mitarbeiterin WBZ, Mitglied  
Kommission Koordination Fahrten für Behinderte und Betagte BL und BS, cerebrale Behinderung), Friedensgasse 14, 4144 Arlesheim 

Weitere Unterschriftenlisten erhalten Sie als Download unter www.behindertengleichstellung.ch oder per Email an  
info@behindertengleichstellung.ch Vollständig oder teilweise ausgefüllte Unterschriftslisten senden Sie bitte an:  
Komitee Behindertengleichstellung, c/o IVB Behindertenselbsthilfe Schlossgasse 11, 4102 Binningen 

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde wohnen.
Bitte Name und Adresse handschriftlich, deutlich in Blockschrift und vollständig ausfüllen.
 

Die Gleichstellung von allen Menschen mit einer
Behinderung in der kantonalen Verfassung verankern!
 

 Weil Behinderung jede und jeden treffen kann!

 Weil die Gesellschaft für Nachteilsausgleich sorgen muss.

 Weil Bundesrecht alleine nicht ausreicht.

 Weil Behinderte keine Bittsteller sind.

 Weil Rechte für behinderte Menschen selbstverständlich sein sollten.

 Unterschreiben Sie jetzt die Behindertengleichstellungsinitiative!
Die Initiative wird getragen vom Behindertenforum der Region Basel.  
Dem Behindertenforum als regionale Dachorganisation der Behindertenselbsthilfe gehören folgende regionale Organisationen an:  
Asperger-Hilfe Nordwestschweiz, FRAGILE SUISSE, Basler Vereinigung für hirnverletzte Menschen, Gehörlosen-Fürsorgeverein der Region  
Basel, insieme Basel, insieme Baselland, IVB-Behindertenselbsthilfe beider Basel, Verein Blind-Jogging, Plusport – Behinderten-Sport Basel,  
procap Nordwestschweiz, Schweiz. Blinden- und Sehbehindertenverband (SBV) Sektion Nordwestschweiz, Schweiz. Multiple Sklerose  
Gesellschaft (SMSG) Zürich, Schweizerische Vereinigung der Gelähmten (ASPr/SVG) Ortsgruppe beider Basel, Schweizerischer Blindenbund 
(SBb) Regionalgruppe Nordwestschweiz, Schweizerischer Gehörlosenbund, Schwerhörigen-Verein (Nordwestschweiz), Stiftung  
Band-Werkstätten Basel, Stiftung Rheinleben, Vereinigung cerebral Basel, Zentrum Selbsthilfe

Kantonale Verfassungsinitiative 
«Für eine kantonale 
Behindertengleichstellung»

www.behindertengleichstellung.ch - Teilen Sie die Initiative auch auf Facebook. 

Unterstüzten Sie 

die Behindertengleich-

stellungsinitiative  

mit einer Spende auf das  

Postkonto: 40-26925-8  

lautend auf

Behindertenforum 

Region Basel, 4054 Basel,  

Vermerk:

Behinderten- 

gleichstellung

  I.  Die Kantonsverfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984 wird wie folgt ergänzt:
   §8a. Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (neu)
   1  Menschen mit Behinderung haben gleichberechtigt mit anderen das Recht auf Zugang zu allen Lebensbereichen. Gewährleistet ist,  

   soweit wirtschaftlich zumutbar, insbesondere der Zugang zu Arbeit, Bildung, Freizeit, Kommunikation, Mobilität und Wohnen sowie 
    der Zugang zu Bauten, Anlagen, Einrichtungen und öffentlich angebotenen Leistungen.   
   2  Menschen mit Behinderung haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung und Unterstützung ihrer spezifischen 
    kulturellen und sprachlichen Identität, einschliesslich der Gebärdensprache und der Kultur der Gehörlosen.
   3  Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
   4  Kanton und Gemeinden fördern die volle und wirksame Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung in allen 
    Lebensbereichen.
  II.  Keine Fremdänderungen.
  III.  Keine Fremdaufhebungen.
  IV.  Die Verfassungsänderung tritt am 1. Tag des auf die Gewährleistung durch den Bund folgenden Monats in Kraft.
    Datum der Publikation im Amtsblatt: 28.04.2016


